
VOLLMACHT VERMÖGENSSORGE

Vollmachtgeber :

Name, Vorname :

Geburtsdatum :

Anschrift :

Vollmachtnehmer :

Name, Vorname :

Geburtsdatum :

Anschrift :

§ 1 – Erteilung der Vollmacht

Hiermit bevollmächtigt der Vollmachtgeber den Vollmachtnehmer, ihn in allen Angelegenheiten der Vermögenssorge

umfassend zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben.

§ 2 – Umfang der Vollmacht

Der Vollmachtnehmer ist berechtigt, alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Verwaltung und

Verfügung über das Vermögen des Vollmachtgebers erforderlich sind, einschließlich Abschluss von Verträgen,

Verwaltung von Bankkonten, und Vertretung bei Behörden und Gerichten.

§ 3 – Einschränkungen der Vollmacht

Die Vollmacht umfasst nicht die Befugnis zur Eheschließung, Geburt von Kindern anzuerkennen, Testament zu

errichten oder zu ändern sowie andere höchstpersönliche Rechtsgeschäfte.

§ 4 – Widerruf der Vollmacht

Der Vollmachtgeber kann die Vollmacht jederzeit schriftlich widerrufen. Ein Widerruf wird mit Zugang beim

Vollmachtnehmer wirksam.

§ 5 – Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vollmacht unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen unberührt.



ORT, DATUM: ORT, DATUM:

Vollmachtgeber: Vollmachtnehmer:

Unterschrift: _________________________ Unterschrift: _________________________



Originalquelle dieses Dokuments:

https://mustergenau.com/vollmacht-vermogenssorge-muster/

War diese Vorlage für Sie hilfreich?

Weitere aktuelle Vorlagen finden Sie unter:

https://mustergenau.com

Diese Vorlage ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bei Weitergabe oder Veröffentlichung ist die Nennung der Quelle verpflichtend.

Diese Vorlage dient lediglich zur Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar.

Es wird empfohlen, sich im Einzelfall an eine fachkundige Rechtsberatung zu wenden.

Mehr Vorlagen

https://mustergenau.com/vollmacht-vermogenssorge-muster/
https://mustergenau.com
https://mustergenau.com

